
DWS Investmentkonto
Eröffnen Sie sich neue Chancen



AF_Online

Erläuterungen zum Ausfüllen des Antragsformulares

Dieses Formular wird maschinell gelesen. Bitte schreiben Sie deshalb ausschließlich in die dafür vorgesehenen Felder und in deutlichen GROSS-
BUCHSTABEN und Ziffern (siehe nachstehendes Beispiel). Mitteilungen außerhalb der vorge se henen Felder können nicht ausgewertet werden. 

Dieses Formular bitte nur für eine neue Kundenverbindung verwenden. Bei einer bestehenden Kundenverbindung verwenden Sie bitte 
das Serviceblatt, das Sie mit der Eröffnungsbestätigung erhalten.

1  Wahl der Investmentgesellschaft (Pro Antrag kann nur 
✓ eine depot führende Stelle beauftragt werden)

2  Alle persönlichen Daten aller Anleger notiert ? 
✓- Name und Vorname bitte vollständig angeben

- Steuer-Identifikationsnummer/TIN : 
Sofern vorhanden, bitte eintragen.

- Keine Gemeinschaftskonten mit/zwischen Minderjährigen
- Keine Gemeinschaftskonten bei VL

3  Fondsauswahl und Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung : 
✓- Vollständige Fondsbezeichnung (inkl. WKN bzw. ISIN bzw. 

Fondsgesellschaft) eingetragen ?
- Einzahlungen auf ein Portfolio können (sofern insgesamt 

100% vergeben wurden) nach Ihren Wünschen automatisch 
verteilt werden. Prozentangaben eingetragen ? 

- Beträge bitte ausfüllen, falls Portfolioeinzahlung gewünscht 
wird.

4  Kaufauftrag für Einzelfonds : 
✓- Vollständige Fondsbezeichnung (inkl. WKN bzw. ISIN bzw. 

Fondsgesellschaft) eingetragen ?
- Beträge bitte ausfüllen, falls Sie auf einzelne 

Investmentkonten Einzahlungen leisten wollen. 

5  VL (gilt nur für DWS Frankfurt und nicht im Rahmen eines 
✓ Portfolios) :

- Aktienfonds angegeben ? (Nur Aktienfonds sind 
sparzulagenbegünstigt)

- Keine Betragsangabe erforderlich.
Die Höhe der VL-Leistung wird durch die Überweisung 
des Arbeitgebers bestimmt.

6  Bankverbindung/Einzugsermächtigung :  
✓- Einzug/Entnahme erfolgt immer in Euro – auch für in 

Fremdwährung notierte Fonds.
- Bei Online-Kontoführung können Auszahlungen nur auf 

dieses Konto erfolgen.
- Termine angegeben ?
- Nicht ausfüllen, falls Sie die Beträge überweisen möchten.
Weitere Informationen erhalten Sie über die 
Eröffnungsbestätigung oder telefonisch bei der DWS 
Frankfurt.

7  Unterschriften : 
✓ Bei Minderjährigen sind immer die Unter schriften beider 

gesetzlichen Vertreter erfor der lich. 
Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt, 
– entsprechender Nachweis beigefügt ?

8  Legitimationsprüfung :  
✓ Aktuelle Ausweisdaten aller Anleger vollständig notiert, ggf. 

Kopie des Personalaus weises/Reise passes beigefügt ? 
Bei Minderjährigen zusätzlich eine Kopie der Geburts ur kunde 
beigefügt ?

9  Stempel und Unterschrift angebracht ? ✓ 
10 Freistellungsauftrag (gilt nur für DWS Frank furt) : 

✓- Vollständig ausgefüllt und vom Anleger, bei 
Zusammenveranlagung auch vom Ehepartner, 
unterschrieben ?

Alle Angaben gemacht?
Hier zu Ihrer Unterstützung eine Checkliste der 
wichtigsten Angaben :

Die orange hinterlegten Texte sowie
der FREISTELLUNGSAUFTRAG 

beziehen sich ausschließlich auf eine 
Depotführung bei der DWS Frankfurt.

Vermögenswirksame Leistungen – Kaufauftrag (nicht als Gemeinschaftskonto und im Rahmen eines Portfolios möglich)

Der Einzahlungszeitraum beträgt 6 Jahre. Die Laufzeit beginnt mit dem Tag der ersten Einzahlung. Der Beginn der Festlegungsfrist wird in dem Jahr auf den 01.01. rückdatiert, in dem die erste Einzahlung bei der DWS 
eingeht. Sie endet nach 7 Kalenderjahren. Das Pfandrecht gemäß Nr. 18 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots gilt nicht für die während der Festlegungsfrist gesperrten Fondsanteile. Die 
Sparzulage ist vom Anleger jährlich beim zustän digen Finanzamt zu  beantragen. Hierzu erhält er von der DWS jährlich mit der Jahresaufstellung eine VL-Be schei ni gung. Die Aus  zah lung er folgt mit Ab lauf der 
Sperr frist durch das zu stän dige Fi nanz amt und wird von der DWS auf den vermögenswirksamen Sparvertrag vorgenommen.

Zahlungen zu Ihrem VL-Sparvertrag erfolgen direkt vom Arbeitgeber. Mit der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie ein Blatt für Ihre Personalabteilung, in dem die Höhe und der Zahlungsrhythmus geregelt werden. 
Aktienfonds sind bis zu 400,- EUR jährlich – im Rahmen der staatlichen Sparförderung – mit Sparzulage begünstigt. Ich beantrage die Eröffnung eines vermögenswirksamen Wertpapiersparvertrages für den Fonds:

DWS Investa DWS Top 50 Welt DWS Provesta DWS Top 50 EuropaDWS Eurovesta
WKN (6-stellig) oder ISIN (12-stellig) Gewünschte VL-LeistungSonstiger Aktienfonds: Fondsname 

VL,- EUR

VL_Standard

Vermittler-Nr.
(Konsorte) nur DB/ /AG (3)PGK (2)

Fil.-Nr. / 
V.-Info

VN_DBDV_Standard

Fondsname

Fondsauswahl und Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung 
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

1 0 0 %* Bei angegebener Verteilung von insgesamt 100 % übernehmen wir für Sie die automatische Verteilung aller für dieses Portfolio eingehenden Beträge.

Prozentverteilung*

Betrag für Einmaleinzug in EUR Betrag für Sparplan in EUR
Portfolioeinzahlung gemäß angegebener Prozentverteilung 
in der Fondsauswahl (nur bei 100 %-Verteilung möglich). 
Kaufauftrag nur bei Lastschrifteinzug gültig. ,- ,-

FA_Standard

Fondsauswahl und Kaufauftrag für Einzelfonds / Entnahmeplan
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

Betrag Spar- oder
Entnahmeplan in EUR,-

Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig,-

T 2T M M 0 J Jerstmals am 1. 15. eines Monats

Entnahmeplan (Verkaufsauftrag ; nicht in Verbindung mit Sparplan, Mindestanlage für Entnahmeplan 15.000,- EUR) Bitte Bankverbindung angeben 

jeweils zum monatl. 1/4 jährl. 1/2 jährl. jährl.

Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

Betrag Spar- oder
Entnahmeplan in EUR,-

Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig,-

FG_Allgemein

Ich/Wir beantrage(n) die Eröffnung 
von Investmentkonten bei :

DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

DWS Investment S.A.,
Luxemburg

BV_Standard

Konto-Nr. (Kein Sparkonto)
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Bankleitzahl Bank/Kreditinstitut

Bankverbindung / Einzugsermächtigung (kein Sparkonto, bei Überweisung bitte nicht ausfüllen) / Entnahmeplan

Die regelmäßigen Einzahlungen 
(Sparplan) sollen jeweils zum 1. 15. eines Monats mtl. 1/4 jährl. erstmals am erfolgen.T 2T M M 0 J J

Die Einmalanlage (Kaufauftrag) 
soll sofort, sonst am , erfolgen.T 2T M M 0 J J

Unterschrift (falls nicht Antragsteller)

X
Name, Vorname des Kontoinhabers (falls nicht Antragsteller)

Vollmachterteilung für den Todesfall (gilt nur für DWS Frankfurt)

nach meinem, der DWS durch Vorlegung einer Sterbeurkunde nachgewiesenen Tode über mein DWS Depot – auch zu eigenen Gunsten – zu 
verfügen. Er/Sie ist ferner berechtigt, erteilte Abrech nungen, Depotaufstellungen und sonstige Schriftstücke entgegenzunehmen, zu prüfen und 
an zuer ken nen sowie das DWS Depot aufzulösen. Die von mir bevollmächtigte Person zeichnet wie folgt :
Hinweis :  Die Vollmacht kann durch den/die Anleger/in und dessen/deren Erben jederzeit widerrufen werden. Die Voll macht gewährt dem 
Bevollmächtigten lediglich eine Verfügungsbefugnis über das DWS Depot, enthält jedoch keine Einsetzung als Erbe oder Vermächtnisnehmer. X

T JT M M J J J

VT_Standard

Hierdurch bevollmächtige ich Herrn, Frau (Name, Vorname in GROSSBUCHSTABEN) Geburtsdatum

Unterschrift des/der Bevollmächtigten
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Der Vermittler ist nicht zur Entgegennahme 
von Zahlungen berechtigt.

307060171

X Stempel und Unterschrift des Vermittlers

Legitimationsprüfung (bitte ALLE Angaben ausfüllen)

Anleger/gesetzliche
Vertreter
(Name, Vorname)

Der vereinfachte Verkaufsprospekt wurde dem Kunden zur Verfügung 
ge stellt, sofern der Kun de zu vor nicht aus drücklich auf dieses Recht 
verzichtet hat.**
Die Durchschrift dieses An  tra ges wurde dem Kunden ausgehändigt, 
sowie die vorstehende Legi ti ma tions prüfung durchgeführt.

Nr. /Aktenzeichen

Ausstellende Behörde, 
Ausstellungsdatum

Geburtsdatum* T JT M M J J J T JT M M J J J
Geburtsort 

* Angabe von Geburtsdatum und Staats ange hörig-
keit nur bei gesetzlichen Vertretern erforderlich.

Art der Urkunde,
Staatsangehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

LP_Standard

** Bei Fonds, für die kein vereinfachter Verkaufs-
pros pekt verfügbar ist, gilt diese Regelung hin-
sichtlich der ausführlichen Verkaufsunterlagen.

Anrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 1. Anleger Staatsangehörigkeit

Vorname Geburtsdatum

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Beruf

StaatsangehörigkeitAnrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 2. Anleger (bei Gemeinschaftskonten siehe Punkt 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Vorname

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Straße, Hausnummer SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

Kundendaten (bitte nur in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen !)

Adresszusatz

E-Mail Adresse Telefon tagsüber

Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt) SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

KD_Standard

Steuer-Identifikationsnummer/TIN (soweit vorhanden)

Steuer-Identifikationsnummer/TIN (soweit vorhanden)

Geburtsdatum

Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (vereinfachter Verkaufs-
prospekt, Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht), die Angaben über den 
Aus gabe aufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise enthalten.
Für den Vertrieb in Deutschland sind Angaben zu den Ausgabeaufschlägen bestimmter Fonds in den Hinweisen zu Entgelten und Kosten enthalten.
Den vereinfachten und den ausführlichen Verkaufsprospekt (einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht) 
finden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Wir senden Ihnen die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne in Papierform zu.

Erklärungen und Unterschriften aller Anleger

SE_DBDV_Standard

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufs pros-
pekt vor Ver tragsschluss kostenlos angeboten und ausgehändigt/über-
sendet worden ist.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufsprospekt vor Ver trags-
schluss kosten los an ge boten worden ist und ich/wir auf eine Aushändigung/Übersendung 
ausdrücklich verzichte(n).

X X

Ort, Datum Unterschrift 2. AnlegerUnterschrift 1. Anleger

X XX
Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprüfungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung !). 
Zusätzlich ist eine Kopie der Geburts urkunde des Minderjährigen beizufügen. Für Minderjährige sind nur Einzelkonten möglich.☞

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die genannten Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt.
US-Staatsbürger/US Resident(s) : Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einwohner mit ständigem Aufenthaltsrecht – US Resi-
dent(s) – im Sinne der Definitionen für die Zwecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jeweils gültigen Fassung der Regulation S zu 
dem Gesetz von 1933 (zusammen „US-Personen“) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklä rung
den Status einer US-Person nach den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) ich/wir dies der depot führenden 
Stelle unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch eröffnen werde(n).
Geldwäschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter : Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotführenden Stelle unverzüglich und unaufgefordert Änderungen, die sich im Laufe der 
Geschäfts beziehung bezüglich der nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwäschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berech tig ten er geben, 
anzu zeigen. Sofern ich/wir bzw. ein unmittel bares Familien mitglied oder eine mir/uns bekanntermaßen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission 
vom 1. August 2006 ein wichtiges öffentliches, hohes politisches oder militärisches Amt (z. B. Regierungsmitglieder, Parlamentsmitglieder, Botschafter, Generäle) ausübt bzw. 
aus geübt hat, werde(n) ich/wir dies unverzüglich mitteilen. Darüber hinaus erkläre(n) ich/wir hiermit ausdrücklich, das von mir/uns gewünschte DWS Depot/Investment konto auf 
eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen werde(n). 
Anderen falls teile(n) ich/wir der depotführenden Stelle den wirtschaft lich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot/Investmentkonto muss dann auf dessen Namen eröffnet wer den.
Depotführung bei der DWS Investment S. A. (Luxemburg) : Die treuhänderische Verwahrung der Fondsanteile für den Anleger durch die DWS Investment S. A. gilt als vereinbart.
Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers : Ich bin/Wir sind damit einverstanden, wenn die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des 
Vermittlers einen im Ausgabepreis enthaltenen Ausgabeaufschlag und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.
Einwilligung in die Übermittlung und die Verarbeitung von Daten bei Einschaltung eines Vermittlers im In- und Ausland :
Ich/Wir willige(n) ein, dass die depotführende Stelle und der Vermittler die in diesem Antrag enthaltenen und alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlichen Daten 
speichern, verarbeiten und für die Zwecke der Geschäftsbeziehung nutzen.

Vermögenswirksame Leistungen – Kaufauftrag (nicht als Gemeinschaftskonto und im Rahmen eines Portfolios möglich)

Der Einzahlungszeitraum beträgt 6 Jahre. Die Laufzeit beginnt mit dem Tag der ersten Einzahlung. Der Beginn der Festlegungsfrist wird in dem Jahr auf den 01.01. rückdatiert, in dem die erste Einzahlung bei der DWS 
eingeht. Sie endet nach 7 Kalenderjahren. Das Pfandrecht gemäß Nr. 18 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots gilt nicht für die während der Festlegungsfrist gesperrten Fondsanteile. Die 
Sparzulage ist vom Anleger jährlich beim zustän digen Finanzamt zu  beantragen. Hierzu erhält er von der DWS jährlich mit der Jahresaufstellung eine VL-Be schei ni gung. Die Aus  zah lung er folgt mit Ab lauf der 
Sperr frist durch das zu stän dige Fi nanz amt und wird von der DWS auf den vermögenswirksamen Sparvertrag vorgenommen.

Zahlungen zu Ihrem VL-Sparvertrag erfolgen direkt vom Arbeitgeber. Mit der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie ein Blatt für Ihre Personalabteilung, in dem die Höhe und der Zahlungsrhythmus geregelt werden. 
Aktienfonds sind bis zu 400,- EUR jährlich – im Rahmen der staatlichen Sparförderung – mit Sparzulage begünstigt. Ich beantrage die Eröffnung eines vermögenswirksamen Wertpapiersparvertrages für den Fonds:

DWS Investa DWS Top 50 Welt DWS Provesta DWS Top 50 EuropaDWS Eurovesta
WKN (6-stellig) oder ISIN (12-stellig) Gewünschte VL-LeistungSonstiger Aktienfonds: Fondsname 

VL,- EUR

VL_Standard

Vermittler-Nr.
(Konsorte) nur DB/ /AG (3)PGK (2)

Fil.-Nr. / 
V.-Info

VN_DBDV_Standard

Fondsname

Fondsauswahl und Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung 
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

1 0 0 %* Bei angegebener Verteilung von insgesamt 100 % übernehmen wir für Sie die automatische Verteilung aller für dieses Portfolio eingehenden Beträge.

Prozentverteilung*

Betrag für Einmaleinzug in EUR Betrag für Sparplan in EUR
Portfolioeinzahlung gemäß angegebener Prozentverteilung 
in der Fondsauswahl (nur bei 100 %-Verteilung möglich). 
Kaufauftrag nur bei Lastschrifteinzug gültig. ,- ,-

FA_Standard

Fondsauswahl und Kaufauftrag für Einzelfonds / Entnahmeplan
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

Betrag Spar- oder
Entnahmeplan in EUR,-

Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig,-

T 2T M M 0 J Jerstmals am 1. 15. eines Monats

Entnahmeplan (Verkaufsauftrag ; nicht in Verbindung mit Sparplan, Mindestanlage für Entnahmeplan 15.000,- EUR) Bitte Bankverbindung angeben 

jeweils zum monatl. 1/4 jährl. 1/2 jährl. jährl.

Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

Betrag Spar- oder
Entnahmeplan in EUR,-

Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig,-

FG_Allgemein

Ich/Wir beantrage(n) die Eröffnung 
von Investmentkonten bei :

DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

DWS Investment S.A.,
Luxemburg

BV_Standard

Konto-Nr. (Kein Sparkonto)
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Bankleitzahl Bank/Kreditinstitut

Bankverbindung / Einzugsermächtigung (kein Sparkonto, bei Überweisung bitte nicht ausfüllen) / Entnahmeplan

Die regelmäßigen Einzahlungen 
(Sparplan) sollen jeweils zum 1. 15. eines Monats mtl. 1/4 jährl. erstmals am erfolgen.T 2T M M 0 J J

Die Einmalanlage (Kaufauftrag) 
soll sofort, sonst am , erfolgen.T 2T M M 0 J J

Unterschrift (falls nicht Antragsteller)

X
Name, Vorname des Kontoinhabers (falls nicht Antragsteller)

Vollmachterteilung für den Todesfall (gilt nur für DWS Frankfurt)

nach meinem, der DWS durch Vorlegung einer Sterbeurkunde nachgewiesenen Tode über mein DWS Depot – auch zu eigenen Gunsten – zu 
verfügen. Er/Sie ist ferner berechtigt, erteilte Abrech nungen, Depotaufstellungen und sonstige Schriftstücke entgegenzunehmen, zu prüfen und 
an zuer ken nen sowie das DWS Depot aufzulösen. Die von mir bevollmächtigte Person zeichnet wie folgt :
Hinweis :  Die Vollmacht kann durch den/die Anleger/in und dessen/deren Erben jederzeit widerrufen werden. Die Voll macht gewährt dem 
Bevollmächtigten lediglich eine Verfügungsbefugnis über das DWS Depot, enthält jedoch keine Einsetzung als Erbe oder Vermächtnisnehmer. X

T JT M M J J J

VT_Standard

Hierdurch bevollmächtige ich Herrn, Frau (Name, Vorname in GROSSBUCHSTABEN) Geburtsdatum

Unterschrift des/der Bevollmächtigten
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Der Vermittler ist nicht zur Entgegennahme 
von Zahlungen berechtigt.

307060171

X Stempel und Unterschrift des Vermittlers

Legitimationsprüfung (bitte ALLE Angaben ausfüllen)

Anleger/gesetzliche
Vertreter
(Name, Vorname)

Der vereinfachte Verkaufsprospekt wurde dem Kunden zur Verfügung 
ge stellt, sofern der Kun de zu vor nicht aus drücklich auf dieses Recht 
verzichtet hat.**
Die Durchschrift dieses An  tra ges wurde dem Kunden ausgehändigt, 
sowie die vorstehende Legi ti ma tions prüfung durchgeführt.

Nr. /Aktenzeichen

Ausstellende Behörde, 
Ausstellungsdatum

Geburtsdatum* T JT M M J J J T JT M M J J J
Geburtsort 

* Angabe von Geburtsdatum und Staats ange hörig-
keit nur bei gesetzlichen Vertretern erforderlich.

Art der Urkunde,
Staatsangehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

LP_Standard

** Bei Fonds, für die kein vereinfachter Verkaufs-
pros pekt verfügbar ist, gilt diese Regelung hin-
sichtlich der ausführlichen Verkaufsunterlagen.

Anrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 1. Anleger Staatsangehörigkeit

Vorname Geburtsdatum

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Beruf

StaatsangehörigkeitAnrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 2. Anleger (bei Gemeinschaftskonten siehe Punkt 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Vorname

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Straße, Hausnummer SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

Kundendaten (bitte nur in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen !)

Adresszusatz

E-Mail Adresse Telefon tagsüber

Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt) SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

KD_Standard

Steuer-Identifikationsnummer/TIN (soweit vorhanden)

Steuer-Identifikationsnummer/TIN (soweit vorhanden)

Geburtsdatum

Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (vereinfachter Verkaufs-
prospekt, Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht), die Angaben über den 
Aus gabe aufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise enthalten.
Für den Vertrieb in Deutschland sind Angaben zu den Ausgabeaufschlägen bestimmter Fonds in den Hinweisen zu Entgelten und Kosten enthalten.
Den vereinfachten und den ausführlichen Verkaufsprospekt (einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht) 
finden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Wir senden Ihnen die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne in Papierform zu.

Erklärungen und Unterschriften aller Anleger

SE_DBDV_Standard

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufs pros-
pekt vor Ver tragsschluss kostenlos angeboten und ausgehändigt/über-
sendet worden ist.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufsprospekt vor Ver trags-
schluss kosten los an ge boten worden ist und ich/wir auf eine Aushändigung/Übersendung 
ausdrücklich verzichte(n).

X X

Ort, Datum Unterschrift 2. AnlegerUnterschrift 1. Anleger

X XX
Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprüfungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung !). 
Zusätzlich ist eine Kopie der Geburts urkunde des Minderjährigen beizufügen. Für Minderjährige sind nur Einzelkonten möglich.☞

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die genannten Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt.
US-Staatsbürger/US Resident(s) : Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einwohner mit ständigem Aufenthaltsrecht – US Resi-
dent(s) – im Sinne der Definitionen für die Zwecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jeweils gültigen Fassung der Regulation S zu 
dem Gesetz von 1933 (zusammen „US-Personen“) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklä rung
den Status einer US-Person nach den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) ich/wir dies der depot führenden 
Stelle unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch eröffnen werde(n).
Geldwäschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter : Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotführenden Stelle unverzüglich und unaufgefordert Änderungen, die sich im Laufe der 
Geschäfts beziehung bezüglich der nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwäschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berech tig ten er geben, 
anzu zeigen. Sofern ich/wir bzw. ein unmittel bares Familien mitglied oder eine mir/uns bekanntermaßen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission 
vom 1. August 2006 ein wichtiges öffentliches, hohes politisches oder militärisches Amt (z. B. Regierungsmitglieder, Parlamentsmitglieder, Botschafter, Generäle) ausübt bzw. 
aus geübt hat, werde(n) ich/wir dies unverzüglich mitteilen. Darüber hinaus erkläre(n) ich/wir hiermit ausdrücklich, das von mir/uns gewünschte DWS Depot/Investment konto auf 
eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen werde(n). 
Anderen falls teile(n) ich/wir der depotführenden Stelle den wirtschaft lich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot/Investmentkonto muss dann auf dessen Namen eröffnet wer den.
Depotführung bei der DWS Investment S. A. (Luxemburg) : Die treuhänderische Verwahrung der Fondsanteile für den Anleger durch die DWS Investment S. A. gilt als vereinbart.
Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers : Ich bin/Wir sind damit einverstanden, wenn die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des 
Vermittlers einen im Ausgabepreis enthaltenen Ausgabeaufschlag und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.
Einwilligung in die Übermittlung und die Verarbeitung von Daten bei Einschaltung eines Vermittlers im In- und Ausland :
Ich/Wir willige(n) ein, dass die depotführende Stelle und der Vermittler die in diesem Antrag enthaltenen und alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlichen Daten 
speichern, verarbeiten und für die Zwecke der Geschäftsbeziehung nutzen.
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(Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Ein nahmen aus Vermietung und Verpachtung)

Dieser Freistellungsauftrag gilt gleichzeitig für alle Ihre bei der DWS Investment GmbH geführten Depots.

An die DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main
Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Kundendaten
Name des Gläubigers der Kapitalerträge

GeburtsdatumVorname

Gegebenenfalls abweichender Geburtsname  

Ist der Depotinhaber verheiratet und wird steuerlich gemeinsam mit seinem Ehepartner veranlagt, benötigen wir auch die Daten des Ehepartners.

Name des Ehepartners

Geburtsdatum des EhepartnersVorname des Ehepartners

Gegebenenfalls abweichender Geburtsname  

T

T JT M M J J J

JT M M J J J

FSTA_Standard

Auftrag
Hiermit erteile(n) ich/wir*) Ihnen den Auftrag, meine/unsere*) bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und 
ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem BZSt übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuer -
sachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozial-
leistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern*), dass mein/unser*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den 
für mich/uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,- EUR/1.602,- EUR*) nicht übersteigt. 
Ich versichere/Wir versichern*) außerdem, dass ich/wir*) mit allen für das Ka lenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 
801,- EUR/1.602,- EUR*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*). 

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben.

Der Höchstbetrag von 1.602,- EUR gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. 
Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

*) Nichtzutreffendes bitte streichen.

Ort, Datum
Wichtig! - Unterschrift des Ehegatten 
oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des Anlegers 
oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters

X XX

solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns*) erhalten bzw. bis zum .T 2T M M 0 J J

Dieser Auftrag gilt ab Eingang oder ab dem 
T 2T M M 0 J J

Bitte 
nur ein 
Kästchen 
ankreuzen

– 8 0 1bis EUR Höchstbetrag für Einzelpersonen, getrennt veranlagte Ehegatten

EUR andere Beträge, bis max. 1.602,- EURbis

3

2

1

4

6

5

7

9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 BEISPIELBANK

8

9

10

MUSTERMANN@INTERNET.DE 0 1 2 3 / 4 5 6 7

XR A E D E R S T R A S S E 1 7 7

S C H R E I N E R

G U E N T E R 51 1 0 7 1 9 7

D 1 2 3 4 5 O E L N H A U S E NK

1 M U S T E R M N N HD E U T S CA

D 1 2 3 4 5  K O E L N H A U S E N

R A E D E R S T R A S S E 1 7 7

2 U S T E R A N N HD E U T S CM M

8A R I A 0 8 0 8 1 9 7M

MUSTERFONDS 9 9 9 9 9 9 1 0 0 0 0 0

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1



AGB_Ent_Wider_a AGB_Ent_Wider_b

Für inländische Fondsanteile und für ausländische Fondsanteile, die den Anforderungen der 
EU-Richtlinie 85/611 entsprechen, enthalten die Verkaufsprospekte und Vertragsbedingungen 
des jeweiligen Fonds nähere Angaben zu den Ausgabeaufschlägen und Vergütungen.
Für ausländische Fondsanteile, die nicht den vorgenannten Anforderungen entsprechen 
und in Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen, gelten die folgenden Ausgabe-
aufschläge :

DWS Gold Plus (WKN 973246 / ISIN LU0055649056)  3,00 %

Ein Rücknahmeabschlag wird derzeit nicht erhoben. Der Fonds zahlt der Verwal tungs-
gesellschaft eine Kostenpauschale in Höhe von 0,85 % p. a. auf das Netto-Fonds vermögen 
auf Basis des am Bewertungstag ermittelten NettoInventarwerts. Die sonstigen Kosten und 
Gebühren, die dem Fonds belastet werden bzw. belastet werden können, sind im Artikel 13 
des Verwaltungsreglements auf geführt.

Weitere Angaben zu den Fonds entnehmen Sie bitte den jeweiligen Verkaufspros pekten 
und Vertragsbedingungen.

Stand : Januar 2006

Hinweise auf Entgelte und Kosten

Stelle für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäftes durch ihren Vertrags-
partner oder dessen Vertragspartner. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäftes haftet 
die depot führende Stelle bei der Beauftragung einer dritten Person mit der Ausführung eines 
Ge schäftes nur für deren sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

14. Änderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Anle-
ger der depotführenden Stelle Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das 
Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der depotführenden Stelle nachgewiesenen 
Vertretungs macht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich schriftlich mitteilt. Diese Mit-
teilungs pfl icht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register 
(z. B. in das Handelsregister) eingetragen wird.

15. Klarheit von Aufträgen
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formu-
lierte Aufträge können zu Verzögerungen in der Auftragsab wicklung führen. Vor allem hat der 
Anleger bei Einzahlungen, Aufträgen und Verfügungen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der angegebenen DWS Depotnummer und Investmentkontonummer zu achten. Soweit die 
de pot führende Stelle Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, darf sie die eingezahlten 
Beträge zurück überweisen. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen 
müssen als solche gekennzeichnet sein.

16. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen 
der depotführenden Stelle

Der Anleger hat Kontoauszüge, Abrechnungen, Aufstellungen und sonstige Anzeigen auf ihre 
Richtig keit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen, und die depotführende Stelle unver-
züglich über darin enthaltene Irrtümer, Abweichungen und Unregelmäßigkeiten in Kennt nis 
zu setzen.

17. Benachrichtigung der depotführenden Stelle bei Ausbleiben 
von Mitteilungen

Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen Folgejahres nicht 
zugehen, muss er die depotführende Stelle unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichti-
gungspfl icht besteht auch beim Ausbleiben anderer zu erwartender Mitteilungen (insbeson-
dere Abrechnungen nach der Ausführung von Aufträgen).

18. Pfandrecht
Der Anleger räumt der depotführenden Stelle ein Pfandrecht an allen im DWS Depot und 
den Investmentkonten verwahrten Vermögensgegenständen ein. Das Pfandrecht sichert alle 
gegenwärtigen und künftigen Ansprüche der depotführenden Stelle gegen den Anleger aus 
der Geschäftsverbindung.

Kündigung durch die depotführende Stelle und Aufl ösung von Fonds, 
Schlussklauseln

19. Kündigung durch die depotführende Stelle
Die depotführende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten jederzeit mit einer 
Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Die An teile werden dem Anleger auf Wunsch 
ausgeliefert oder nach dem Wirksamwerden der Kündigung veräußert. Der Gegenwert wird 
dem Anleger ausgezahlt.

20. Aufl ösung von Fonds
Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, wegen Zeitablauf oder 
aus einem anderen Grund aufgelöst, so ist die depotführende Stelle berechtigt, die ver wahrten 
Anteile und Anteilsbruchteile des Fonds am letzten Bewertungstag zu verkaufen und den 
erzielten Liquidationserlös in Anteilen eines Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in 
Fondswährung anzulegen, sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt.

21. Änderungen dieser Bedingungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Anleger schriftlich 
bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Anleger nicht schriftlich Widerspruch 
erhebt. Auf diese Folge wird ihn die depotführende Stelle bei der Bekanntgabe besonders 
hinweisen. Der Anleger muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekannt-
gabe der Änderungen an die depotführende Stelle absenden.

Stand : Februar 2009

depot führenden Stelle in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die depotführende Stelle kann auf 
die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn 
ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, 
Erb vertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depotführende Stelle 
darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten 
an sehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung Zahlungen an ihn 
leisten. Dies gilt nicht, wenn der depotführenden Stelle bekannt ist, dass der dort Genannte (zum 
Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberech tigt 
ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen
Für die Führung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Entgelt berechnet werden. 
Die jeweilige Höhe ist im Preisverzeichnis / Konditionentableau der depotführenden Stelle ent-
halten. Für die im Preisverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers 
oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden, und die nach den Um ständen zu 
urteilen nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die depotführende Stelle die Höhe 
des Entgeltes nach billigem Ermessen bestimmen. Der Anleger trägt außer dem alle Auslagen, 
die anfallen, wenn die depotführende Stelle in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen 
Interesse tätig wird (insbesondere Kommunikationskosten wie Telefon und Porti).

11. Information des Anlegers über Vertriebsfolgeprovisionen
a) Die depotführende Stelle erhält im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften, die sie mit 
Anlegern über Investmentanteile abschließt, für den Vertrieb dieser Wertpapiere umsatz-
abhängige Zahlungen (Vertriebsfolgeprovisionen) von den Wertpapieremittenten (Kapital-
anlagegesellschaften, ausländische Investmentgesellschaften, einschließlich Unternehmen 
der Deutsche Bank Gruppe).
Die Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Investment an-
teilen an den Anleger an. Sie werden von den Emittenten dieser Wertpapiere aus den von 
ihnen vereinnahmten Verwaltungsvergütungen als wiederkehrende, bestandsabhängige Ver-
gütung an die depotführende Stelle geleistet. Die Höhe der Vertriebsfolgeprovision beträgt 
derzeit in der Regel bei Rentenfonds zwischen 0,1 % und 0,7 % p. a., bei Aktienfonds zwischen 
0,3 % und 1,0 % p. a. und bei offenen Immobilienfonds zwischen 0,2 % und 0,6 % p. a. des 
von der depotführenden Stelle verwahrten Gesamtbestands des jeweiligen Wertpapiers. 
Einzelheiten zu Art und Höhe der Vertriebsfolgeprovision für ein konkretes Wert papier-
geschäft teilt die depotführende Stelle dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit ; im Falle 
der Anlageberatung durch die depotführende Stelle unaufgefordert vor dem Abschluss eines 
jeden Wertpapiergeschäftes.

b) Ist nicht die depotführende Stelle Berater und kommt der Abschluss von Wertpapier-
geschäften über Investmentanteile durch einen Dritten als Vermittler oder Berater zustande, 
leitet die depotführende Stelle an den Dritten oder dessen Vertriebsorganisation im Regel fall 
zwischen 80 % und 95 % der oben unter Ziffer 11.a) genannten Vertriebsfolge provisionen 
weiter, wenn es sich hierbei um einen Vertriebspartner der depotführenden Stelle handelt. 
Die depotführende Stelle teilt dem Anleger jederzeit auf Nachfrage Einzelheiten zu Art und 
Höhe dieser Zahlungen und deren Empfänger für ein konkretes Wertpapiergeschäft mit.

12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen
Entgelte, Auslagen und Kosten können mit Zahlungen verrechnet sowie durch den Verkauf von 
Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe gedeckt werden.

13. Haftung der depotführenden Stelle ; Mitverschulden des Anlegers
a) Haftungsgrundsätze
Die depotführende Stelle haftet bei der Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen für jedes Verschulden 
ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen hinzuzieht. Hat der 
Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung der in Nr. 14 - 17 auf geführten 
Mitwirkungs pfl ichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die depotführende Stelle und der 
Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotaufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die 
depotführende Stelle einen Dritten mit der weiteren Erledigung beauftragt, erfüllt die depot-
führende Stelle den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiter leitet 
(weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B. die Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland. In 
diesem Fall beschränkt sich die Haftung der depotführenden Stelle auf die sorg fältige Auswahl 
und Unterweisung des Dritten.

c) Haftung der depotführenden Stelle im Hinblick auf Ausführungsgeschäfte
Schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungs-
stelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, so haftet die depotführende 

* wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotführende Stelle spätestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung der getätigten Umsätze.

1. DWS Depot und Investmentkonten
Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, oder die DWS Investment S.A., Luxembourg, (nachste-
hend „depotführende Stelle“ genannt) eröffnet für den Anleger (Privatkunde i. S. d. Wertpa-
pierhandelsgesetzes bzw. des Luxemburger Gesetzes über den Finanzsektor vom 5. April 1993), 
soweit nichts anderes vereinbart auf Antrag ein DWS Depot und innerhalb dieses DWS Depots 
ein oder mehrere Investmentkonten für die Anlage von Einzahlungen in Anteilen des bzw. der 
gewünschten Fonds. Bei dem DWS Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot ; die fonds-
spezifi schen Investmentkonten stellen Unterdepots dar. Zusätzlich kann die depotführende 
Stelle, ohne dass es hierfür eines Antrages des Anlegers bedarf, innerhalb des DWS Depots 
Investmentkonten für Geldmarktfonds eröffnen, die auf die Fonds währung der jeweiligen auf 
Antrag des Anlegers eröffneten Investmentkonten lauten. Sollten in einer Fondswährung aus 
Sicht der depotführenden Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verfügbar sein, so kann 
stattdessen auch ein Investmentkonto für einen geld marktnahen Fonds eröffnet werden. 
Die aktuell von der depotführenden Stelle für die jeweiligen Fondswährungen vorgesehenen 
Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) sowie Einzelheiten zu deren Eröffnung sind 
im Preisverzeichnis / Konditionentableau genannt. Diese Angaben können ohne Mitwirkung 
und ohne Information des Anlegers durch die depotführende Stelle geändert werden. Erteilt 
der Anleger der depotführenden Stelle einen Auftrag, so sind die zu diesem Zeitpunkt im 
Preisverzeichnis / Konditionentableau enthaltenen Angaben maßgebend. Dem Anleger wird 
auf Wunsch von der depotführenden Stelle jederzeit ein aktuelles Preisverzeichnis / Kondi-
tionentableau zur Verfügung gestellt. Der Anleger hat der depotführenden Stelle gegenüber 
zu Beginn der Geschäftsbeziehung genaue Angaben über seine Identität nach den Vorgaben 
des Eröffnungsantrages zu machen. Die depot führende Stelle kann zu Beginn der Geschäfts-
beziehung sowie im weiteren Verlauf zusätzliche Angaben und Unterlagen zur Identitätsfest-
stellung oder zu sonstigen Zwecken verlangen, sofern dies im Hinblick auf die Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Pfl ichten oder im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich ist.

2. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die hierfür zuständige Stelle erfolgt nach 
den für den jeweiligen Fonds von der Verwaltungs- / Investmentgesellschaft getroffenen und 
im Verkaufsprospekt veröffentlichten Bedingungen. Sofern keine gegenteilige Weisung des 
Anlegers vorliegt, können eingehende Zahlungen gegebenenfalls bis zum nächsten Ausgabetag 
von der depotführenden Stelle gehalten werden.

3. Aufträge
a) Execution Only / Ausführungsgeschäft
Die depotführende Stelle führt Aufträge nach den Grundsätzen von „Execu tion Only“, d. h. 
beratungsfrei, aus. Demnach erteilt die depotführende Stelle bei der Ausführung von Aufträgen 
weder Empfehlungen für den Kauf noch für den Verkauf von Anteilen und bietet auch keine 
Anlageberatung an sondern leitet Aufträge lediglich an die entsprechende Abwicklungsstelle 
weiter. Die depotführende Stelle geht davon aus, dass der Anleger – soweit erforderlich – eine 
Beratung und Aufklärung vor Erteilung der Aufträge erhalten hat. Eine Angemessenheitsprü-
fung fi ndet im Rahmen des Execution Only nicht statt.

b) Beschränkung auf von der depotführenden Stelle angebotene Fonds anteile
Die depotführende Stelle nimmt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fonds an teilen nur ent-
gegen, sofern die Fondsanteile von der depotführenden Stelle angeboten werden. Eine Über-
sicht der von der depotführenden Stelle vertriebenen Investmentfonds ist bei der depotfüh-
renden Stelle erhältlich. Die depotführende Stelle kann die Annahme von Aufträgen sowie 
die Ausführung von Aufträgen davon abhängig machen, dass der Depotinhaber bestimmte 
Erklä rungen abgibt und diese ggf. auch auf Verlangen der depotführenden Stelle einmalig 
oder regelmäßig wiederholt.

c) Form von Aufträgen
Aufträge jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der depotführenden Stelle vor her 
eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

d) Ausführungsgeschäft/Beauftragung eines Dritten zur Ausführung eines Kaufs oder Verkaufs
Bei Kauf- und Verkaufsaufträgen des Anlegers schließt die depotführende Stelle für Rech-
nung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft 
(Ausführungsgeschäft) ab oder sie beauftragt eine dritte Person, ein Ausführungsgeschäft 
abzuschließen. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers zum Erwerb eines vollen Anteils 
nicht ausreichen, schreibt die depotführende Stelle den entsprechenden Anteilbruchteil in 
vier Dezimalstellen nach dem Komma gut.

e) Preis des Ausführungsgeschäftes
Die depotführende Stelle rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäftes 
ab. Die Details zur Berechnung ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen 
Unterlagen des jeweiligen Fonds.

f) Bearbeitung / Wertermittlungstag
Eingehende Verkaufs- oder Kaufaufträge werden von der depotführenden Stelle unverzüglich, 
spätestens an dem auf den Eingang bei der depotführenden Stelle folgenden Bankarbeitstag 
(am Ort der Depotführung) bearbeitet. Unter Bearbeitung ist die Weitergabe des Auftrags an 
die jeweilige Investmentgesellschaft, deren Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der 
mit der weiteren Ausführung beauftragt wird, zur Ausführung zu verstehen.
Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausführungsgeschäft zugrunde liegende Ausfüh-
rungspreis liegen nicht im Einfl ussbereich der depotführenden Stelle. Die Einzelheiten dazu 
ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen Unterlagen des jeweiligen Fonds. 
Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die depotführende Stelle den Anleger darüber 
unverzüglich informieren.

g) Kaufaufträge mittels Überweisungen
Überweisungen müssen die Angabe einer von der depotführenden Stelle mitgeteilten DWS 
Depotnummer oder Investmentkontonummer enthalten und werden als Kaufaufträge für die 
entsprechenden Fondsanteile behandelt. Sofern die Gutschriftsanzeige der Bank eindeutig 
zugeordnet werden kann, wird die depotführende Stelle Aufträge zum Erwerb von Fonds-
anteilen unverzüglich, spätestens am nächstfolgenden Bankarbeitstag, an die jeweilige 
Ab wicklungsstelle weiterleiten. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers den Ausgabepreis 
eines Anteils über- oder unterschreiten, schreibt ihm die depotführende Stelle einen ent-
sprechenden Bruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut. Wird eine Einzahlung 
vor Bestätigung der jeweiligen Depoteröffnung geleistet, so wird der Ausgabepreis des 
nächst möglichen Ausgabetages nach Depoteröffnung zugrunde gelegt.

h) Verkaufsaufträge
Aufträge zum Verkauf von Fondsanteilen müssen die Investmentkontonummer enthalten. 
Sollen alle verwahrten Anteile eines DWS Depots verkauft werden, so genügt die Angabe 
der DWS Depotnummer. Verkaufsaufträge, die auf einen bestimmten Betrag lauten, werden 
von der depotführenden Stelle in Aufträge zum Verkauf von Anteilen umgewandelt.

i) Währung von Ein- und Auszahlungen / Umtausch von Währungen
Zahlungen des Anlegers an die depotführende Stelle und Zahlungen der depotführenden Stelle 

an den Anleger haben stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in einer anderen Währung als 
EURO erfolgen, werden von der depotführenden Stelle zum jeweils aktuellen Umrechnungs-
kurs in EURO umgerechnet. Beauftragt der Anleger die depotführende Stelle zum Erwerb von 
Fondsanteilen eines Investmentfonds, der in einer anderen Währung als EURO geführt wird, so 
ist die depotführende Stelle berechtigt, den hierfür vom Anleger angeschafften EURO-Betrag 
zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Währung umzurechnen. Sofern die 
Zahlung in Fondswährung geleistet wird, erfolgt keine Umrechnung.

j) Zuordnung zu einem Anlegertyp / Nichtausführung
Abhängig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anleger typ erfolgen. 
Die depotführende Stelle behält sich vor, Aufträge nicht aus zuführen, sofern die Anlageklasse 
(Risikoprofi l) des zu erwerbenden Invest mentfonds mit dem Anlegertyp nicht vereinbar ist. In 
diesem Falle wird die depotführende Stelle den Anleger unverzüglich informieren.

k) Aufträge zum Umtausch von Fondsanteilen
Soweit von der depotführenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis / Konditionentableau aus-
drücklich zugelassen, ist ein Umtausch von Anteilen möglich. Ansonsten wird ein Auftrag zum 
Umtausch als ein Verkaufsauftrag und nachfolgender Kaufauftrag behandelt. Als Folge dieser 
Aufteilung können keine besonderen Umtauschkonditionen gewährt werden.

l) Verfügungen
Der Anleger kann über seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teilweise verfügen. Eine 
Auslieferung oder Übertragung von Anteilen in ein Wertpapierdepot einer anderen depotfüh-
renden Stelle ist nur hinsichtlich ganzer Anteile möglich. Bei Anteilsbruchteilen besteht nur 
ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.

4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung
Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein Anteilsregis ter, wird die depotfüh-
rende Stelle dort für den Anleger als Anteilsinhaber eingetragen. Im Falle der DWS Investment 
S. A. als depotführende Stelle werden dann in diesem Falle die Anteile treuhänderisch für die 
jeweiligen Anleger gehalten.
Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbegünstigte eingetragen werden 
kann, wird die depotführende Stelle die Eintragung im Namen des Anlegers vornehmen lassen. 
Die erworbenen Anteile sind in diesem Falle Eigentum des Anlegers und werden auch nicht 
treuhänderisch gehalten.
Soweit für einen Fonds von der für die Ausgabe von Anteilen zuständigen Stelle keine Anteils-
bruchteile ausgegeben werden, erwirbt der Anleger, sofern dieser selbst in das Anteilsregister 
des Fonds eingetragen wird, Miteigentum an einem etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot 
aller Inhaber von Anteilsbruchteilen bei der depotführenden Stelle.
Die depotführende Stelle gibt Anteile, für die kein Anteilsregister besteht, für den Anleger 
in Girosammeldepotverwahrung. Das Gleiche gilt für Anteilsscheine, die der depotführenden 
Stelle zugunsten eines bereits bei ihr bestehenden Investmentkontos eingereicht werden.

5. Anschaffung und Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland
Die depotführende Stelle schafft Fondsanteile im Ausland an, wenn sie direkt oder über 
einen Dritten Kaufaufträge in Fondsanteilen im Ausland oder Kaufaufträge in ausländischen 
Fondsanteilen ausführt. Die depotführende Stelle wird die im Ausland angeschafften Fonds-
anteile im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen ausländischen Ver-
wahrer beauftragen. Die Verwahrung unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des 
Verwahrungsortes und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.
Die depotführende Stelle wird sich nach pfl ichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der Inte-
ressen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an den Fondsanteilen oder eine andere 
im Lager land übliche, vergleichbare Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung treu-
hän derisch für den Anleger halten. Hierüber erteilt sie dem Anleger Gutschrift in Wert papier-
rechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wert-
papiere befi nden (Lagerland). Die depotführende Stelle braucht die Auslieferungsansprüche des 
Anlegers aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen 
Deckungs bestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland für den 
Anleger und für die depotführende Stelle verwahrten Fondsanteilen derselben Gattung. Der 
Anleger trägt in diesen Fällen daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile 
und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und 
Natur ereignissen oder durch sonstige von der depotführenden Stelle nicht zu vertretenden 
Zu griffe Dritter im Ausland oder im Zusammen hang mit Verfügungen von hoher Hand des In- 
und Aus landes treffen sollten. Hat der Anleger nach dem vorhergehenden Absatz Nachteile 
und Schäden am Deckungs bestand zu tragen, so ist die depotführende Stelle nicht verpfl ichtet, 
dem Anleger den Kauf preis zurück zuerstatten.

6. Ausschüttungen
Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle – ggf. unter Abzug von einzube-
haltenden Steuern – ohne gesonderten Auftrag in An teilen des betreffenden Fonds wieder-
angelegt („automatische Wiederanlage”). Die automatische Wiederanlage erfolgt unver züglich 
nach Gutschrift der Ausschüttungsbeträge auf dem Konto der depotführenden Stelle. Die 
auto matische Wiederanlage erfolgt ohne Ausgabeaufschlag zum jeweils gültigen Anteil-
wert am Aus führungstag. Sofern für bestimmte Fonds eine direkte Wiederanlage nicht von 
der depot führenden Stelle vorgesehen ist, werden die Ausschüttungen – ggf. unter Ab zug 
von einzu behaltenden Steuern – in dem jeweils von der depotführenden Stelle für den An-
leger aus gewählten Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswährung an gelegt. 
Einzel heiten werden im Preisverzeichnis / Konditionentableau geregelt. Die entspre chende 
Kauf order wird von der depotführenden Stelle an die jeweilige Abwicklungsstelle unver züglich, 
spätestens am nächstfolgenden Bankarbeitstag, weitergeleitet.

7. Abrechnungen
Die depotführende Stelle übermittelt dem Anleger spätestens am ersten Geschäftstag nach 
der Aus führung des Auftrags für jeden getätigten Um satz eine Abrechnung. Soweit der Anleger 
Fonds anteile durch regelmäßige Einzahlungen erwirbt, wird die depotführende Stelle den 
jeweils aktuell geltenden rechtlichen Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeig neter 
Form nachkommen.* In jedem Fall erhält der Anleger nach Ablauf eines Jahres eine Auf stellung 
der im Kalenderjahr eingetretenen Veränderungen.

8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot
Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos kann jeder Inhaber allein 
ver fügen, es sei denn, dass einer der Wertpapierdepot in ha ber oder alle gemeinsam der depot-
füh renden Stelle schriftlich eine gegenteilige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des gemein-
schaft lichen Wertpapierdepots sind gegenüber der depotführenden Stelle gesamtschuld-
ne risch für alle Verbindlichkeiten aus dem gemeinschaftlichen Wertpapierdepot haftbar, 
un ab hängig davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von ihnen eingegan-
gen wurden.

9. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers
Nach dem Tod des Anlegers kann die depotführende Stelle zur Klärung der Verfügungsberechti-
gung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testaments vollstreckerzeugnisses oder weiterer 
hier für notwendiger Unterlagen ver langen ; fremdsprachige Unterlagen sind auf Verlangen der 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS Depots

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht gemäß § 126 Investmentgesetz

Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der 
ständigen Geschäfts räume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt 
hat, zustande kommt, so ist der Käufer be rechtigt, seine Kauferklärung ohne Angabe von 
Gründen innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich zu widerrufen. Das Widerrufsrecht 
besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine 
ständigen Geschäftsräume hat.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss dem 
Käufer aus gehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine 
Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 
1 BGB genügt. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Verkäufer. Zur Wahrung 
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an : 
DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 178-190, 60327 Frankfurt oder DWS Investment 
S. A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Ein Widerrufs recht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der Käufer die Anteile im 
Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder dass der Verkäufer den Käufer zu den Ver-
handlungen, die zum Kauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß 
§ 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung auf gesucht hat. Handelt es sich um ein Fernabsatz geschäft i. S. d. 
§ 312b BGB, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanz markt 
Schwankungen unterliegt (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Hat der Käufer im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm 
von der Kapital anlagegesellschaft / der ausländischen Investmentgesellschaft, gegebenenfalls 
Zug um Zug gegen Rück übertra gung der erworbenen Anteile, der Wert der bezahlten Anteile 
am Tag nach Eingang der Wider rufs erklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vor stehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen durch den 
Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Für inländische Fondsanteile und für ausländische Fondsanteile, die den Anforderungen der 
EU-Richtlinie 85/611 entsprechen, enthalten die Verkaufsprospekte und Vertragsbedingungen 
des jeweiligen Fonds nähere Angaben zu den Ausgabeaufschlägen und Vergütungen.
Für ausländische Fondsanteile, die nicht den vorgenannten Anforderungen entsprechen 
und in Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen, gelten die folgenden Ausgabe-
aufschläge :

DWS Gold Plus (WKN 973246 / ISIN LU0055649056)  3,00 %

Ein Rücknahmeabschlag wird derzeit nicht erhoben. Der Fonds zahlt der Verwal tungs-
gesellschaft eine Kostenpauschale in Höhe von 0,85 % p. a. auf das Netto-Fonds vermögen 
auf Basis des am Bewertungstag ermittelten NettoInventarwerts. Die sonstigen Kosten und 
Gebühren, die dem Fonds belastet werden bzw. belastet werden können, sind im Artikel 13 
des Verwaltungsreglements auf geführt.

Weitere Angaben zu den Fonds entnehmen Sie bitte den jeweiligen Verkaufspros pekten 
und Vertragsbedingungen.

Stand : Januar 2006

Hinweise auf Entgelte und Kosten

Stelle für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäftes durch ihren Vertrags-
partner oder dessen Vertragspartner. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäftes haftet 
die depot führende Stelle bei der Beauftragung einer dritten Person mit der Ausführung eines 
Ge schäftes nur für deren sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

14. Änderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Anle-
ger der depotführenden Stelle Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das 
Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der depotführenden Stelle nachgewiesenen 
Vertretungs macht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich schriftlich mitteilt. Diese Mit-
teilungs pfl icht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register 
(z. B. in das Handelsregister) eingetragen wird.

15. Klarheit von Aufträgen
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formu-
lierte Aufträge können zu Verzögerungen in der Auftragsab wicklung führen. Vor allem hat der 
Anleger bei Einzahlungen, Aufträgen und Verfügungen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der angegebenen DWS Depotnummer und Investmentkontonummer zu achten. Soweit die 
de pot führende Stelle Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, darf sie die eingezahlten 
Beträge zurück überweisen. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen 
müssen als solche gekennzeichnet sein.

16. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen 
der depotführenden Stelle

Der Anleger hat Kontoauszüge, Abrechnungen, Aufstellungen und sonstige Anzeigen auf ihre 
Richtig keit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen, und die depotführende Stelle unver-
züglich über darin enthaltene Irrtümer, Abweichungen und Unregelmäßigkeiten in Kennt nis 
zu setzen.

17. Benachrichtigung der depotführenden Stelle bei Ausbleiben 
von Mitteilungen

Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen Folgejahres nicht 
zugehen, muss er die depotführende Stelle unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichti-
gungspfl icht besteht auch beim Ausbleiben anderer zu erwartender Mitteilungen (insbeson-
dere Abrechnungen nach der Ausführung von Aufträgen).

18. Pfandrecht
Der Anleger räumt der depotführenden Stelle ein Pfandrecht an allen im DWS Depot und 
den Investmentkonten verwahrten Vermögensgegenständen ein. Das Pfandrecht sichert alle 
gegenwärtigen und künftigen Ansprüche der depotführenden Stelle gegen den Anleger aus 
der Geschäftsverbindung.

Kündigung durch die depotführende Stelle und Aufl ösung von Fonds, 
Schlussklauseln

19. Kündigung durch die depotführende Stelle
Die depotführende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten jederzeit mit einer 
Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Die An teile werden dem Anleger auf Wunsch 
ausgeliefert oder nach dem Wirksamwerden der Kündigung veräußert. Der Gegenwert wird 
dem Anleger ausgezahlt.

20. Aufl ösung von Fonds
Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, wegen Zeitablauf oder 
aus einem anderen Grund aufgelöst, so ist die depotführende Stelle berechtigt, die ver wahrten 
Anteile und Anteilsbruchteile des Fonds am letzten Bewertungstag zu verkaufen und den 
erzielten Liquidationserlös in Anteilen eines Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in 
Fondswährung anzulegen, sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt.

21. Änderungen dieser Bedingungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Anleger schriftlich 
bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Anleger nicht schriftlich Widerspruch 
erhebt. Auf diese Folge wird ihn die depotführende Stelle bei der Bekanntgabe besonders 
hinweisen. Der Anleger muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekannt-
gabe der Änderungen an die depotführende Stelle absenden.

Stand : Februar 2009

depot führenden Stelle in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die depotführende Stelle kann auf 
die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn 
ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, 
Erb vertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depotführende Stelle 
darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten 
an sehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung Zahlungen an ihn 
leisten. Dies gilt nicht, wenn der depotführenden Stelle bekannt ist, dass der dort Genannte (zum 
Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberech tigt 
ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen
Für die Führung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Entgelt berechnet werden. 
Die jeweilige Höhe ist im Preisverzeichnis / Konditionentableau der depotführenden Stelle ent-
halten. Für die im Preisverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers 
oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden, und die nach den Um ständen zu 
urteilen nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die depotführende Stelle die Höhe 
des Entgeltes nach billigem Ermessen bestimmen. Der Anleger trägt außer dem alle Auslagen, 
die anfallen, wenn die depotführende Stelle in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen 
Interesse tätig wird (insbesondere Kommunikationskosten wie Telefon und Porti).

11. Information des Anlegers über Vertriebsfolgeprovisionen
a) Die depotführende Stelle erhält im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften, die sie mit 
Anlegern über Investmentanteile abschließt, für den Vertrieb dieser Wertpapiere umsatz-
abhängige Zahlungen (Vertriebsfolgeprovisionen) von den Wertpapieremittenten (Kapital-
anlagegesellschaften, ausländische Investmentgesellschaften, einschließlich Unternehmen 
der Deutsche Bank Gruppe).
Die Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Investment an-
teilen an den Anleger an. Sie werden von den Emittenten dieser Wertpapiere aus den von 
ihnen vereinnahmten Verwaltungsvergütungen als wiederkehrende, bestandsabhängige Ver-
gütung an die depotführende Stelle geleistet. Die Höhe der Vertriebsfolgeprovision beträgt 
derzeit in der Regel bei Rentenfonds zwischen 0,1 % und 0,7 % p. a., bei Aktienfonds zwischen 
0,3 % und 1,0 % p. a. und bei offenen Immobilienfonds zwischen 0,2 % und 0,6 % p. a. des 
von der depotführenden Stelle verwahrten Gesamtbestands des jeweiligen Wertpapiers. 
Einzelheiten zu Art und Höhe der Vertriebsfolgeprovision für ein konkretes Wert papier-
geschäft teilt die depotführende Stelle dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit ; im Falle 
der Anlageberatung durch die depotführende Stelle unaufgefordert vor dem Abschluss eines 
jeden Wertpapiergeschäftes.

b) Ist nicht die depotführende Stelle Berater und kommt der Abschluss von Wertpapier-
geschäften über Investmentanteile durch einen Dritten als Vermittler oder Berater zustande, 
leitet die depotführende Stelle an den Dritten oder dessen Vertriebsorganisation im Regel fall 
zwischen 80 % und 95 % der oben unter Ziffer 11.a) genannten Vertriebsfolge provisionen 
weiter, wenn es sich hierbei um einen Vertriebspartner der depotführenden Stelle handelt. 
Die depotführende Stelle teilt dem Anleger jederzeit auf Nachfrage Einzelheiten zu Art und 
Höhe dieser Zahlungen und deren Empfänger für ein konkretes Wertpapiergeschäft mit.

12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen
Entgelte, Auslagen und Kosten können mit Zahlungen verrechnet sowie durch den Verkauf von 
Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe gedeckt werden.

13. Haftung der depotführenden Stelle ; Mitverschulden des Anlegers
a) Haftungsgrundsätze
Die depotführende Stelle haftet bei der Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen für jedes Verschulden 
ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen hinzuzieht. Hat der 
Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung der in Nr. 14 - 17 auf geführten 
Mitwirkungs pfl ichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die depotführende Stelle und der 
Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotaufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die 
depotführende Stelle einen Dritten mit der weiteren Erledigung beauftragt, erfüllt die depot-
führende Stelle den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiter leitet 
(weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B. die Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland. In 
diesem Fall beschränkt sich die Haftung der depotführenden Stelle auf die sorg fältige Auswahl 
und Unterweisung des Dritten.

c) Haftung der depotführenden Stelle im Hinblick auf Ausführungsgeschäfte
Schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungs-
stelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, so haftet die depotführende 

* wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotführende Stelle spätestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung der getätigten Umsätze.

1. DWS Depot und Investmentkonten
Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, oder die DWS Investment S.A., Luxembourg, (nachste-
hend „depotführende Stelle“ genannt) eröffnet für den Anleger (Privatkunde i. S. d. Wertpa-
pierhandelsgesetzes bzw. des Luxemburger Gesetzes über den Finanzsektor vom 5. April 1993), 
soweit nichts anderes vereinbart auf Antrag ein DWS Depot und innerhalb dieses DWS Depots 
ein oder mehrere Investmentkonten für die Anlage von Einzahlungen in Anteilen des bzw. der 
gewünschten Fonds. Bei dem DWS Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot ; die fonds-
spezifi schen Investmentkonten stellen Unterdepots dar. Zusätzlich kann die depotführende 
Stelle, ohne dass es hierfür eines Antrages des Anlegers bedarf, innerhalb des DWS Depots 
Investmentkonten für Geldmarktfonds eröffnen, die auf die Fonds währung der jeweiligen auf 
Antrag des Anlegers eröffneten Investmentkonten lauten. Sollten in einer Fondswährung aus 
Sicht der depotführenden Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verfügbar sein, so kann 
stattdessen auch ein Investmentkonto für einen geld marktnahen Fonds eröffnet werden. 
Die aktuell von der depotführenden Stelle für die jeweiligen Fondswährungen vorgesehenen 
Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) sowie Einzelheiten zu deren Eröffnung sind 
im Preisverzeichnis / Konditionentableau genannt. Diese Angaben können ohne Mitwirkung 
und ohne Information des Anlegers durch die depotführende Stelle geändert werden. Erteilt 
der Anleger der depotführenden Stelle einen Auftrag, so sind die zu diesem Zeitpunkt im 
Preisverzeichnis / Konditionentableau enthaltenen Angaben maßgebend. Dem Anleger wird 
auf Wunsch von der depotführenden Stelle jederzeit ein aktuelles Preisverzeichnis / Kondi-
tionentableau zur Verfügung gestellt. Der Anleger hat der depotführenden Stelle gegenüber 
zu Beginn der Geschäftsbeziehung genaue Angaben über seine Identität nach den Vorgaben 
des Eröffnungsantrages zu machen. Die depot führende Stelle kann zu Beginn der Geschäfts-
beziehung sowie im weiteren Verlauf zusätzliche Angaben und Unterlagen zur Identitätsfest-
stellung oder zu sonstigen Zwecken verlangen, sofern dies im Hinblick auf die Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Pfl ichten oder im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich ist.

2. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die hierfür zuständige Stelle erfolgt nach 
den für den jeweiligen Fonds von der Verwaltungs- / Investmentgesellschaft getroffenen und 
im Verkaufsprospekt veröffentlichten Bedingungen. Sofern keine gegenteilige Weisung des 
Anlegers vorliegt, können eingehende Zahlungen gegebenenfalls bis zum nächsten Ausgabetag 
von der depotführenden Stelle gehalten werden.

3. Aufträge
a) Execution Only / Ausführungsgeschäft
Die depotführende Stelle führt Aufträge nach den Grundsätzen von „Execu tion Only“, d. h. 
beratungsfrei, aus. Demnach erteilt die depotführende Stelle bei der Ausführung von Aufträgen 
weder Empfehlungen für den Kauf noch für den Verkauf von Anteilen und bietet auch keine 
Anlageberatung an sondern leitet Aufträge lediglich an die entsprechende Abwicklungsstelle 
weiter. Die depotführende Stelle geht davon aus, dass der Anleger – soweit erforderlich – eine 
Beratung und Aufklärung vor Erteilung der Aufträge erhalten hat. Eine Angemessenheitsprü-
fung fi ndet im Rahmen des Execution Only nicht statt.

b) Beschränkung auf von der depotführenden Stelle angebotene Fonds anteile
Die depotführende Stelle nimmt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fonds an teilen nur ent-
gegen, sofern die Fondsanteile von der depotführenden Stelle angeboten werden. Eine Über-
sicht der von der depotführenden Stelle vertriebenen Investmentfonds ist bei der depotfüh-
renden Stelle erhältlich. Die depotführende Stelle kann die Annahme von Aufträgen sowie 
die Ausführung von Aufträgen davon abhängig machen, dass der Depotinhaber bestimmte 
Erklä rungen abgibt und diese ggf. auch auf Verlangen der depotführenden Stelle einmalig 
oder regelmäßig wiederholt.

c) Form von Aufträgen
Aufträge jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der depotführenden Stelle vor her 
eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

d) Ausführungsgeschäft/Beauftragung eines Dritten zur Ausführung eines Kaufs oder Verkaufs
Bei Kauf- und Verkaufsaufträgen des Anlegers schließt die depotführende Stelle für Rech-
nung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft 
(Ausführungsgeschäft) ab oder sie beauftragt eine dritte Person, ein Ausführungsgeschäft 
abzuschließen. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers zum Erwerb eines vollen Anteils 
nicht ausreichen, schreibt die depotführende Stelle den entsprechenden Anteilbruchteil in 
vier Dezimalstellen nach dem Komma gut.

e) Preis des Ausführungsgeschäftes
Die depotführende Stelle rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäftes 
ab. Die Details zur Berechnung ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen 
Unterlagen des jeweiligen Fonds.

f) Bearbeitung / Wertermittlungstag
Eingehende Verkaufs- oder Kaufaufträge werden von der depotführenden Stelle unverzüglich, 
spätestens an dem auf den Eingang bei der depotführenden Stelle folgenden Bankarbeitstag 
(am Ort der Depotführung) bearbeitet. Unter Bearbeitung ist die Weitergabe des Auftrags an 
die jeweilige Investmentgesellschaft, deren Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der 
mit der weiteren Ausführung beauftragt wird, zur Ausführung zu verstehen.
Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausführungsgeschäft zugrunde liegende Ausfüh-
rungspreis liegen nicht im Einfl ussbereich der depotführenden Stelle. Die Einzelheiten dazu 
ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen Unterlagen des jeweiligen Fonds. 
Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die depotführende Stelle den Anleger darüber 
unverzüglich informieren.

g) Kaufaufträge mittels Überweisungen
Überweisungen müssen die Angabe einer von der depotführenden Stelle mitgeteilten DWS 
Depotnummer oder Investmentkontonummer enthalten und werden als Kaufaufträge für die 
entsprechenden Fondsanteile behandelt. Sofern die Gutschriftsanzeige der Bank eindeutig 
zugeordnet werden kann, wird die depotführende Stelle Aufträge zum Erwerb von Fonds-
anteilen unverzüglich, spätestens am nächstfolgenden Bankarbeitstag, an die jeweilige 
Ab wicklungsstelle weiterleiten. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers den Ausgabepreis 
eines Anteils über- oder unterschreiten, schreibt ihm die depotführende Stelle einen ent-
sprechenden Bruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut. Wird eine Einzahlung 
vor Bestätigung der jeweiligen Depoteröffnung geleistet, so wird der Ausgabepreis des 
nächst möglichen Ausgabetages nach Depoteröffnung zugrunde gelegt.

h) Verkaufsaufträge
Aufträge zum Verkauf von Fondsanteilen müssen die Investmentkontonummer enthalten. 
Sollen alle verwahrten Anteile eines DWS Depots verkauft werden, so genügt die Angabe 
der DWS Depotnummer. Verkaufsaufträge, die auf einen bestimmten Betrag lauten, werden 
von der depotführenden Stelle in Aufträge zum Verkauf von Anteilen umgewandelt.

i) Währung von Ein- und Auszahlungen / Umtausch von Währungen
Zahlungen des Anlegers an die depotführende Stelle und Zahlungen der depotführenden Stelle 

an den Anleger haben stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in einer anderen Währung als 
EURO erfolgen, werden von der depotführenden Stelle zum jeweils aktuellen Umrechnungs-
kurs in EURO umgerechnet. Beauftragt der Anleger die depotführende Stelle zum Erwerb von 
Fondsanteilen eines Investmentfonds, der in einer anderen Währung als EURO geführt wird, so 
ist die depotführende Stelle berechtigt, den hierfür vom Anleger angeschafften EURO-Betrag 
zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Währung umzurechnen. Sofern die 
Zahlung in Fondswährung geleistet wird, erfolgt keine Umrechnung.

j) Zuordnung zu einem Anlegertyp / Nichtausführung
Abhängig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anleger typ erfolgen. 
Die depotführende Stelle behält sich vor, Aufträge nicht aus zuführen, sofern die Anlageklasse 
(Risikoprofi l) des zu erwerbenden Invest mentfonds mit dem Anlegertyp nicht vereinbar ist. In 
diesem Falle wird die depotführende Stelle den Anleger unverzüglich informieren.

k) Aufträge zum Umtausch von Fondsanteilen
Soweit von der depotführenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis / Konditionentableau aus-
drücklich zugelassen, ist ein Umtausch von Anteilen möglich. Ansonsten wird ein Auftrag zum 
Umtausch als ein Verkaufsauftrag und nachfolgender Kaufauftrag behandelt. Als Folge dieser 
Aufteilung können keine besonderen Umtauschkonditionen gewährt werden.

l) Verfügungen
Der Anleger kann über seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teilweise verfügen. Eine 
Auslieferung oder Übertragung von Anteilen in ein Wertpapierdepot einer anderen depotfüh-
renden Stelle ist nur hinsichtlich ganzer Anteile möglich. Bei Anteilsbruchteilen besteht nur 
ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.

4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung
Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein Anteilsregis ter, wird die depotfüh-
rende Stelle dort für den Anleger als Anteilsinhaber eingetragen. Im Falle der DWS Investment 
S. A. als depotführende Stelle werden dann in diesem Falle die Anteile treuhänderisch für die 
jeweiligen Anleger gehalten.
Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbegünstigte eingetragen werden 
kann, wird die depotführende Stelle die Eintragung im Namen des Anlegers vornehmen lassen. 
Die erworbenen Anteile sind in diesem Falle Eigentum des Anlegers und werden auch nicht 
treuhänderisch gehalten.
Soweit für einen Fonds von der für die Ausgabe von Anteilen zuständigen Stelle keine Anteils-
bruchteile ausgegeben werden, erwirbt der Anleger, sofern dieser selbst in das Anteilsregister 
des Fonds eingetragen wird, Miteigentum an einem etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot 
aller Inhaber von Anteilsbruchteilen bei der depotführenden Stelle.
Die depotführende Stelle gibt Anteile, für die kein Anteilsregister besteht, für den Anleger 
in Girosammeldepotverwahrung. Das Gleiche gilt für Anteilsscheine, die der depotführenden 
Stelle zugunsten eines bereits bei ihr bestehenden Investmentkontos eingereicht werden.

5. Anschaffung und Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland
Die depotführende Stelle schafft Fondsanteile im Ausland an, wenn sie direkt oder über 
einen Dritten Kaufaufträge in Fondsanteilen im Ausland oder Kaufaufträge in ausländischen 
Fondsanteilen ausführt. Die depotführende Stelle wird die im Ausland angeschafften Fonds-
anteile im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen ausländischen Ver-
wahrer beauftragen. Die Verwahrung unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des 
Verwahrungsortes und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.
Die depotführende Stelle wird sich nach pfl ichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der Inte-
ressen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an den Fondsanteilen oder eine andere 
im Lager land übliche, vergleichbare Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung treu-
hän derisch für den Anleger halten. Hierüber erteilt sie dem Anleger Gutschrift in Wert papier-
rechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wert-
papiere befi nden (Lagerland). Die depotführende Stelle braucht die Auslieferungsansprüche des 
Anlegers aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen 
Deckungs bestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland für den 
Anleger und für die depotführende Stelle verwahrten Fondsanteilen derselben Gattung. Der 
Anleger trägt in diesen Fällen daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile 
und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und 
Natur ereignissen oder durch sonstige von der depotführenden Stelle nicht zu vertretenden 
Zu griffe Dritter im Ausland oder im Zusammen hang mit Verfügungen von hoher Hand des In- 
und Aus landes treffen sollten. Hat der Anleger nach dem vorhergehenden Absatz Nachteile 
und Schäden am Deckungs bestand zu tragen, so ist die depotführende Stelle nicht verpfl ichtet, 
dem Anleger den Kauf preis zurück zuerstatten.

6. Ausschüttungen
Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle – ggf. unter Abzug von einzube-
haltenden Steuern – ohne gesonderten Auftrag in An teilen des betreffenden Fonds wieder-
angelegt („automatische Wiederanlage”). Die automatische Wiederanlage erfolgt unver züglich 
nach Gutschrift der Ausschüttungsbeträge auf dem Konto der depotführenden Stelle. Die 
auto matische Wiederanlage erfolgt ohne Ausgabeaufschlag zum jeweils gültigen Anteil-
wert am Aus führungstag. Sofern für bestimmte Fonds eine direkte Wiederanlage nicht von 
der depot führenden Stelle vorgesehen ist, werden die Ausschüttungen – ggf. unter Ab zug 
von einzu behaltenden Steuern – in dem jeweils von der depotführenden Stelle für den An-
leger aus gewählten Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswährung an gelegt. 
Einzel heiten werden im Preisverzeichnis / Konditionentableau geregelt. Die entspre chende 
Kauf order wird von der depotführenden Stelle an die jeweilige Abwicklungsstelle unver züglich, 
spätestens am nächstfolgenden Bankarbeitstag, weitergeleitet.

7. Abrechnungen
Die depotführende Stelle übermittelt dem Anleger spätestens am ersten Geschäftstag nach 
der Aus führung des Auftrags für jeden getätigten Um satz eine Abrechnung. Soweit der Anleger 
Fonds anteile durch regelmäßige Einzahlungen erwirbt, wird die depotführende Stelle den 
jeweils aktuell geltenden rechtlichen Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeig neter 
Form nachkommen.* In jedem Fall erhält der Anleger nach Ablauf eines Jahres eine Auf stellung 
der im Kalenderjahr eingetretenen Veränderungen.

8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot
Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos kann jeder Inhaber allein 
ver fügen, es sei denn, dass einer der Wertpapierdepot in ha ber oder alle gemeinsam der depot-
füh renden Stelle schriftlich eine gegenteilige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des gemein-
schaft lichen Wertpapierdepots sind gegenüber der depotführenden Stelle gesamtschuld-
ne risch für alle Verbindlichkeiten aus dem gemeinschaftlichen Wertpapierdepot haftbar, 
un ab hängig davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von ihnen eingegan-
gen wurden.

9. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers
Nach dem Tod des Anlegers kann die depotführende Stelle zur Klärung der Verfügungsberechti-
gung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testaments vollstreckerzeugnisses oder weiterer 
hier für notwendiger Unterlagen ver langen ; fremdsprachige Unterlagen sind auf Verlangen der 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS Depots

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht gemäß § 126 Investmentgesetz

Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der 
ständigen Geschäfts räume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt 
hat, zustande kommt, so ist der Käufer be rechtigt, seine Kauferklärung ohne Angabe von 
Gründen innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich zu widerrufen. Das Widerrufsrecht 
besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine 
ständigen Geschäftsräume hat.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss dem 
Käufer aus gehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine 
Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 
1 BGB genügt. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Verkäufer. Zur Wahrung 
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an : 
DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 178-190, 60327 Frankfurt oder DWS Investment 
S. A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Ein Widerrufs recht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der Käufer die Anteile im 
Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder dass der Verkäufer den Käufer zu den Ver-
handlungen, die zum Kauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß 
§ 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung auf gesucht hat. Handelt es sich um ein Fernabsatz geschäft i. S. d. 
§ 312b BGB, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanz markt 
Schwankungen unterliegt (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Hat der Käufer im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm 
von der Kapital anlagegesellschaft / der ausländischen Investmentgesellschaft, gegebenenfalls 
Zug um Zug gegen Rück übertra gung der erworbenen Anteile, der Wert der bezahlten Anteile 
am Tag nach Eingang der Wider rufs erklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vor stehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen durch den 
Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung



* Nähere Informationen erhalten Sie bei der DWS Frankfurt oder direkt bei Ihrem Vermittler.
** Sie erhalten weitere Angaben im Internet unter www.dws.de / konditionen.
1) Nach der am 31.12.2008 geltenden Fassung

Sehr geehrte Anlegerin, 
sehr geehrter Anleger,

mit dem vorliegenden Formular können Sie sich neue Chancen er öffnen – mit 
einem DWS Depot im Rahmen des DWS ZukunftsPlanes.

Das DWS Depot bietet Ihnen hohe Service-Qualität, außer ge wöhn liche Flexi-
bilität sowie kostengünstige Kontoführung.

Um Ihnen den Einstieg so leicht wie möglich zu machen, haben wir die wichtigen 
Punkte rund um Ihr DWS Depot zusammengefasst :

• Sie können Ihr DWS Depot entweder bei der DWS Investment GmbH in Frankfurt 
am Main (DWS Frankfurt) oder bei der DWS Investment S.A. in Luxemburg 
(DWS Luxemburg) eröffnen. Die DWS Luxemburg führt unter anderem 
DWS Depots für Fonds der Deutsche Bank Gruppe. Die DWS Frankfurt führt 
neben den eigenen Fonds auch Investmentkonten für ausgewählte, in Euro 
notierte Fonds* der Deutsche Bank Gruppe. Für jeden Fonds eröffnen wir ein 
separates Investmentkonto.

•  Für jede depotführende Stelle füllen Sie bitte jeweils einen An trag aus. 
Bitte beachten Sie hierbei die Ausfüllhinweise.

•  Eröffnung : Nach Eingang des vollständig ausgefüllten und unter schrie-
benen Antrages erhalten Sie eine Bestätigung über die Eröffnung Ihres DWS 
Depots bzw. Ihres Portfolios mit Ihrer Invest mentkontonummer bzw. Ihrer 
Port folionummer.

• Schon mit 50,- EUR monatlich können Sie bei DWS Invest ments Ihr Vermögen 
mit Fonds erfolgreich und systematisch auf bauen. Bei einer Einmalzahlung 
sollte der Betrag von 1.000,- EUR nicht unterschritten werden.

• Portfolio : Der besondere Service der Portfolioauswahl ist, dass Sie bei der 
Aus wahl von mehreren Fonds eine pro zen tuale Auf teilung, die insgesamt 
100 % betragen muss, vor geben kön nen. Die eingehenden Zahlungen zu guns-
ten des Port folios wer den ge mäß der Aufteilung angelegt.

• Auf Ihr DWS Depot haben Sie selbstverständlich jederzeit Zu  griff. Es steht 
Ihnen frei, an jedem Bankarbeitstag in Frank furt und Luxemburg Fonds anteile 
zu kaufen oder vor handene An  teile zu verkaufen. Einzahlungen gelten als Kauf-
aufträge, Aus  zahlungsverlangen als Verkaufsaufträge von Fonds an teilen.

• Einzahlungen / Verfügungen innerhalb Ihres DWS Depots : Möchten Sie 
Einzahlungen auf Ihr Portfolio vornehmen, ge ben Sie bitte bei der Zahlung Ihre 
Portfolionummer an (z. B. X1234567 01). Bei Einzahlungen auf einzelne Fonds 
dieses Port folios ge  ben Sie bitte die entsprechende Invest ment konto  nummer 
an (z. B. 5555 X1234567 01).

  Kaufaufträge können in jeder beliebigen Währung er teilt wer den, sie wer-
den jedoch in Fondswährung ab ge rech net. Bitte be achten Sie in diesem 
Zu sammen hang un seren aktu ellen Order annahmeschluss im Preis ver-
zeich nis / Konditionentableau**.

• Sie erhalten über jede Bewegung innerhalb Ihres Portfolios eine Ab rechnung. 
Bei regelmäßigen Einzahlungen kann eine Ab rechnungs information über 
den Bank auszug erfolgen. Die DWS Luxem burg erstellt bei regel mäßi gen 
Ein zahlungen keine Ein zel abrech nung. Sie er halten aber in jedem Fall zu 
Beginn des Folge jahres eine Jahres auf stel lung, auf der sämtliche Buchun-
gen des ab gelaufenen Jah res aufgeführt sind.

• Kostengünstige Depotführung** :
 DWS Frankfurt : derzeit 0,2975 % p. a. des Gegenwertes Ih res In vest ment-

kontos (mind. 8,20 EUR – max. 10,35 EUR) pro In vest  ment  konto, höchstens 
jedoch 35,70 EUR p. a. pro DWS Depot.

 DWS Luxemburg : derzeit 0,0448 % p. a. des Gegenwertes Ihres In vest-
mentkontos (mind. 14,32 EUR – max. 50,40 EUR) pro Investmentkonto, höchs-
tens jedoch 50,40 EUR p. a. pro DWS Depot.

 Die Entgelte verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Mehr wert steuer.

Ihre 
DWS Investments

SH_AT_Standard+Steuerliche Hinweise

Alle ab dem 01.01.2009 erworbenen Wertpapiere – hierzu zählen auch Invest-
ment anteile – unterliegen bei Ver äuße rung den Regelungen der Abgeltungsteuer. 
Das heißt, Ver äuße rungs gewinne sind unabhängig von der Halte dauer mit 25 % 
Kapital ertrag steuer (zzgl. Soli dari täts zu schlag und ggf. Kirchen steuer) zu ver-
steuern. Ein evtl. vor han dener Frei stellungs auftrag bzw. ein ab 2009 erziel ter 
Ver äuße rungs verlust wird bei der Ermitt lung des steuer pflich tigen Ver äuße-
rungs gewinns ange rechnet. Gewinne, die bei der Veräuße rung von so genann-
ten „Alt be ständen“ erzielt werden, unterliegen nicht der Ab gel tung steuer und 
sind, sofern die ein jährige Behal te frist gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG1) ver strichen 
ist, steuerfrei.

Die Abgeltungsteuer wird teilweise von deutschen Kapi tal an lage gesell schaften 
und teilweise von deutschen depot führenden Stellen einbehalten.

Kapitalanlagegesellschaften führen die AbgSt zzgl. Soli dari täts zuschlag ab auf :
• Inländische Dividenden
• Zinsen und ausländische Dividenden (bei inländischen thesaurierenden Fonds)

Depotführende Stellen führen die AbgSt zzgl. Soli dari täts zu schlag und ggf. Kir-
chen steuer ab auf :
• Zinsen und ausländische Dividenden und Veräußerungs  gewinne (bei aus schüt-

tenden Fonds)
• Realisierte Zwischengewinne und Veräußerungs gewinne bei Verkauf von 

Fonds anteilen aus dem Neubestand
• Kumulierte ausschüttungsgleiche Erträge ausländischer thesaurierender 

Fonds.

Bitte beachten Sie auch folgende mit der Einführung der Abgeltungsteuer ein her-
gehende Neuregelungen :
1. Übertragung von Fondsanteilen auf Dritte
Eine Übertragung von Fondsanteilen auf Dritte wird grund sätzlich als entgelt-
liches Rechts geschäft abgewickelt. Das heißt, dass die Übertragung einem 
Verkauf von Fonds anteilen gleich gestellt und sofern keine oder keine aus rei-
chende Frei stellung vorliegt, Kapital ertrags teuer fällig wird. Sie erhalten in die-
sem Fall eine Auf for de rung, die Steuer schuld binnen einer Frist von vier Wochen 
an die DWS Invest ment GmbH zu zahlen. Bei Ver strei chen dieser Frist ist die 
DWS ver pflich tet, das Über tragungs geschäft an die Finanz behörden zu melden.

Sofern Sie Fonds anteile von einem Dritten im Wege der ent gelt lichen Über tra-
gung erhalten, gelten diese mit dem Rück nahme preis der uns von der über tra-
gen den Lager stelle gemeldet wird, als ange schafft. Werden uns diese fik tiven 
An schaf fungs kosten nicht gemeldet, werden bei einer späteren Ver äußerung 
30 % des Ver äußerungs erlöses als Ersatz bemessungs grund lage für die Be rech-
nung der Kapital ertrag steuer heran ge zogen.

2. Übertragung von Fondsanteilen im Wege der Schenkung 
bzw. im Nachlassfall

Sofern Sie Fondsanteile an einen Dritten im Wege der Schen kung übertragen, 
ist die DWS verpflichtet, die Finanz be hör den über dieses Rechts geschäft zu 
infor mie ren.

Im Nach lass fall werden die Finanzbehörden infor miert, wenn zum Zeitpunkt 
des Todes der Gegenwert des Nach lasses den Betrag von 2.500 EUR übersteigt. 
Bei einem Über trag der Anteile auf die Erben wird keine Kapital er trag steuer 
erhoben.

3. Übertragung des Verlustverrechnungstopfes 
auf eine andere Plattform

Übertragen Sie Ihre Fondsanteile auf einen anderen Wert papier dienst leister, ist 
eine Übertragung des Verlust ver rech nungs topfes nur möglich, wenn die kom-
plette Kunden ver bindung aufgelöst wird. Eine Über tragung des Verlust ver rech-
nungs topfes auf ein anderes Institut als das die Fonds anteile auf neh mende ist 
nicht möglich.

4. Kirchensteuer
Optional haben Sie die Möglichkeit, die DWS zu beauftragen, die auf die Kapi tal-
ertrag steuer fällig wer dende Kir chen steuer direkt abzu führen. Ein ent spre chen-
des Ser vice for mular mit weiteren Erläu terungen erhalten Sie zusam men mit Ihrer 
Depot eröff nungs bestä tigung.

5. Verlustbescheinigung zum Jahresende
Soll die DWS Ihnen zum Jahresende eine steuer liche Ver lust be scheinigung 
er stellen, so muss uns Ihr Auftrag bis zum 15.12. eines Jahres vor liegen.

Steuerliche Informationen für Privatanleger in der Bundesrepublik Deutschland



DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 178 – 190 • D-60327 Frankfurt am Main
Postanschrift : D-60612 Frankfurt am Main
Tel. : + 49(0) 1803 -10 11 00 1) • Fax : + 49(0) 1803 -10 11 11 1)

E-Mail : info@dws.de • Internet : www.dws.de
1) (0,09 EUR / Min. – Deutsche Telekom-Tarif)

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorferstr. 108
D-53117 Bonn
Internet : www.bafi n.de

Eintragung ins Handelsregister

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9135

Umsatzsteueridentifi kationsnummer

DE 811 248 289

Vertragssprache

Maßgebliche Sprache für diesen Vertrag und die Kommunikation 
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.

Maßgebliche Rechtsordnung/maßgeblicher Gerichtsstand

Für die Eröffnung des DWS Depots/Investmentkontos 
und die gesamte Geschäftsbeziehung gilt deutsches Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten können sich die Beteiligten an die Schlichtungs stelle 
der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32 in 60047 Frankfurt, 
Tel.: 069/2388 -1907 oder -1906, Fax : 069/2388 -1919, wenden. 
Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer • L-1115 Luxemburg
Postanschrift : Postfach 766 • L-2017 Luxemburg
Tel. : + 352- 42 101- 860 2) • Fax : + 352- 42 101- 900 2)

E-Mail : dws.lu@db.com • Internet : www.dws.com
2) (Auslands-)Tarif je nach Anbieter

Zuständige Aufsichtsbehörde

Comission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
L-2991 Luxemburg
Internet : www.cssf.lu

Eintragung ins Handelsregister

Bezirksgericht Luxemburg Handelsregister B 25.754

Umsatzsteueridentifi kationsnummer

LU 157 13 550

Vertragssprache

Maßgebliche Sprache für diesen Vertrag und die Kommunikation 
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch, 
optional Englisch.

Maßgebliche Rechtsordnung/maßgeblicher Gerichtsstand

Für die Eröffnung des DWS Depots/Investmentkontos und
die gesamte Geschäftsbeziehung gilt luxemburger Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten können sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle
Centre de Médiation du Barreau de Luxembourg, 1–7, rue St. Ulric 
in L-2651 Luxembourg, Tel. +352 - 46 72 72 -1, Fax +352 - 22 56 46 wenden.
Das Recht, die Gerichte anzurufen bleibt hiervon unberührt.
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Vermittler-Nr.
(Konsorte) nur DB/ /AG (3)PGK (2)

Fil.-Nr. / 
V.-Info

VN_DBDV_Standard

Fondsname

Fondsauswahl und Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung 
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

1 0 0 %* Bei angegebener Verteilung von insgesamt 100 % übernehmen wir für Sie die automatische Verteilung aller für dieses Portfolio eingehenden Beträge.

Prozentverteilung*

Betrag für Einmaleinzug in EUR Betrag für Sparplan in EUR
Portfolioeinzahlung gemäß angegebener Prozentverteilung 
in der Fondsauswahl (nur bei 100 %-Verteilung möglich). 
Kaufauftrag nur bei Lastschrifteinzug gültig. ,- ,-

FA_Standard

Fondsauswahl und Kaufauftrag für Einzelfonds / Entnahmeplan
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

Betrag Spar- oder
Entnahmeplan in EUR,-

Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig,-

T 2T M M 0 J Jerstmals am 1. 15. eines Monats

Entnahmeplan (Verkaufsauftrag ; nicht in Verbindung mit Sparplan, Mindestanlage für Entnahmeplan 15.000,- EUR) Bitte Bankverbindung angeben 

jeweils zum monatl. 1/4 jährl. 1/2 jährl. jährl.

Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

Betrag Spar- oder
Entnahmeplan in EUR,-

Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig,-

FG_Allgemein

Ich/Wir beantrage(n) die Eröffnung 
von Investmentkonten bei :

DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

DWS Investment S.A.,
Luxemburg
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Der Vermittler ist nicht zur Entgegennahme 
von Zahlungen berechtigt.

Anrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 1. Anleger Staatsangehörigkeit

Vorname Geburtsdatum

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Beruf

StaatsangehörigkeitAnrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 2. Anleger (bei Gemeinschaftskonten siehe Punkt 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Vorname

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Straße, Hausnummer SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

Kundendaten (bitte nur in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen !)

Adresszusatz

E-Mail Adresse Telefon tagsüber

Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt) SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

KD_Standard

Steuer-Identifikationsnummer/TIN (soweit vorhanden)

Steuer-Identifikationsnummer/TIN (soweit vorhanden)

Geburtsdatum



Vermögenswirksame Leistungen – Kaufauftrag (nicht als Gemeinschaftskonto und im Rahmen eines Portfolios möglich)

Der Einzahlungszeitraum beträgt 6 Jahre. Die Laufzeit beginnt mit dem Tag der ersten Einzahlung. Der Beginn der Festlegungsfrist wird in dem Jahr auf den 01.01. rückdatiert, in dem die erste Einzahlung bei der DWS 
eingeht. Sie endet nach 7 Kalenderjahren. Das Pfandrecht gemäß Nr. 18 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots gilt nicht für die während der Festlegungsfrist gesperrten Fondsanteile. Die 
Sparzulage ist vom Anleger jährlich beim zustän digen Finanzamt zu  beantragen. Hierzu erhält er von der DWS jährlich mit der Jahresaufstellung eine VL-Be schei ni gung. Die Aus  zah lung er folgt mit Ab lauf der 
Sperr frist durch das zu stän dige Fi nanz amt und wird von der DWS auf den vermögenswirksamen Sparvertrag vorgenommen.

Zahlungen zu Ihrem VL-Sparvertrag erfolgen direkt vom Arbeitgeber. Mit der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie ein Blatt für Ihre Personalabteilung, in dem die Höhe und der Zahlungsrhythmus geregelt werden. 
Aktienfonds sind bis zu 400,- EUR jährlich – im Rahmen der staatlichen Sparförderung – mit Sparzulage begünstigt. Ich beantrage die Eröffnung eines vermögenswirksamen Wertpapiersparvertrages für den Fonds:

DWS Investa DWS Top 50 Welt DWS Provesta DWS Top 50 EuropaDWS Eurovesta
WKN (6-stellig) oder ISIN (12-stellig) Gewünschte VL-LeistungSonstiger Aktienfonds: Fondsname 

VL,- EUR

VL_Standard

BV_Standard

Konto-Nr. (Kein Sparkonto)
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Bankleitzahl Bank/Kreditinstitut

Bankverbindung / Einzugsermächtigung (kein Sparkonto, bei Überweisung bitte nicht ausfüllen) / Entnahmeplan

Die regelmäßigen Einzahlungen 
(Sparplan) sollen jeweils zum 1. 15. eines Monats mtl. 1/4 jährl. erstmals am erfolgen.T 2T M M 0 J J

Die Einmalanlage (Kaufauftrag) 
soll sofort, sonst am , erfolgen.T 2T M M 0 J J

Unterschrift (falls nicht Antragsteller)

X
Name, Vorname des Kontoinhabers (falls nicht Antragsteller)

Vollmachterteilung für den Todesfall (gilt nur für DWS Frankfurt)

nach meinem, der DWS durch Vorlegung einer Sterbeurkunde nachgewiesenen Tode über mein DWS Depot – auch zu eigenen Gunsten – zu 
verfügen. Er/Sie ist ferner berechtigt, erteilte Abrech nungen, Depotaufstellungen und sonstige Schriftstücke entgegenzunehmen, zu prüfen und 
an zuer ken nen sowie das DWS Depot aufzulösen. Die von mir bevollmächtigte Person zeichnet wie folgt :
Hinweis :  Die Vollmacht kann durch den/die Anleger/in und dessen/deren Erben jederzeit widerrufen werden. Die Voll macht gewährt dem 
Bevollmächtigten lediglich eine Verfügungsbefugnis über das DWS Depot, enthält jedoch keine Einsetzung als Erbe oder Vermächtnisnehmer. X

T JT M M J J J

VT_Standard

Hierdurch bevollmächtige ich Herrn, Frau (Name, Vorname in GROSSBUCHSTABEN) Geburtsdatum

Unterschrift des/der Bevollmächtigten
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X Stempel und Unterschrift des Vermittlers

Legitimationsprüfung (bitte ALLE Angaben ausfüllen)

Anleger/gesetzliche
Vertreter
(Name, Vorname)

Der vereinfachte Verkaufsprospekt wurde dem Kunden zur Verfügung 
ge stellt, sofern der Kun de zu vor nicht aus drücklich auf dieses Recht 
verzichtet hat.**
Die Durchschrift dieses An  tra ges wurde dem Kunden ausgehändigt, 
sowie die vorstehende Legi ti ma tions prüfung durchgeführt.

Nr. /Aktenzeichen

Ausstellende Behörde, 
Ausstellungsdatum

Geburtsdatum* T JT M M J J J T JT M M J J J
Geburtsort 

* Angabe von Geburtsdatum und Staats ange hörig-
keit nur bei gesetzlichen Vertretern erforderlich.

Art der Urkunde,
Staatsangehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

LP_Standard

** Bei Fonds, für die kein vereinfachter Verkaufs-
pros pekt verfügbar ist, gilt diese Regelung hin-
sichtlich der ausführlichen Verkaufsunterlagen.

Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (vereinfachter Verkaufs-
prospekt, Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht), die Angaben über den 
Aus gabe aufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise enthalten.
Für den Vertrieb in Deutschland sind Angaben zu den Ausgabeaufschlägen bestimmter Fonds in den Hinweisen zu Entgelten und Kosten enthalten.
Den vereinfachten und den ausführlichen Verkaufsprospekt (einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht) 
finden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Wir senden Ihnen die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne in Papierform zu.

Erklärungen und Unterschriften aller Anleger

SE_DBDV_Standard

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufs pros-
pekt vor Ver tragsschluss kostenlos angeboten und ausgehändigt/über-
sendet worden ist.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufsprospekt vor Ver trags-
schluss kosten los an ge boten worden ist und ich/wir auf eine Aushändigung/Übersendung 
ausdrücklich verzichte(n).

X X

Ort, Datum Unterschrift 2. AnlegerUnterschrift 1. Anleger

X XX
Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprüfungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung !). 
Zusätzlich ist eine Kopie der Geburts urkunde des Minderjährigen beizufügen. Für Minderjährige sind nur Einzelkonten möglich.☞

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die genannten Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt.
US-Staatsbürger/US Resident(s) : Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einwohner mit ständigem Aufenthaltsrecht – US Resi-
dent(s) – im Sinne der Definitionen für die Zwecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jeweils gültigen Fassung der Regulation S zu 
dem Gesetz von 1933 (zusammen „US-Personen“) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklä rung
den Status einer US-Person nach den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) ich/wir dies der depot führenden 
Stelle unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch eröffnen werde(n).
Geldwäschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter : Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotführenden Stelle unverzüglich und unaufgefordert Änderungen, die sich im Laufe der 
Geschäfts beziehung bezüglich der nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwäschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berech tig ten er geben, 
anzu zeigen. Sofern ich/wir bzw. ein unmittel bares Familien mitglied oder eine mir/uns bekanntermaßen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission 
vom 1. August 2006 ein wichtiges öffentliches, hohes politisches oder militärisches Amt (z. B. Regierungsmitglieder, Parlamentsmitglieder, Botschafter, Generäle) ausübt bzw. 
aus geübt hat, werde(n) ich/wir dies unverzüglich mitteilen. Darüber hinaus erkläre(n) ich/wir hiermit ausdrücklich, das von mir/uns gewünschte DWS Depot/Investment konto auf 
eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen werde(n). 
Anderen falls teile(n) ich/wir der depotführenden Stelle den wirtschaft lich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot/Investmentkonto muss dann auf dessen Namen eröffnet wer den.
Depotführung bei der DWS Investment S. A. (Luxemburg) : Die treuhänderische Verwahrung der Fondsanteile für den Anleger durch die DWS Investment S. A. gilt als vereinbart.
Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers : Ich bin/Wir sind damit einverstanden, wenn die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des 
Vermittlers einen im Ausgabepreis enthaltenen Ausgabeaufschlag und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.
Einwilligung in die Übermittlung und die Verarbeitung von Daten bei Einschaltung eines Vermittlers im In- und Ausland :
Ich/Wir willige(n) ein, dass die depotführende Stelle und der Vermittler die in diesem Antrag enthaltenen und alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlichen Daten 
speichern, verarbeiten und für die Zwecke der Geschäftsbeziehung nutzen.
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(Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Ein nahmen aus Vermietung und Verpachtung)

Dieser Freistellungsauftrag gilt gleichzeitig für alle Ihre bei der DWS Investment GmbH geführten Depots.

An die DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main
Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Kundendaten
Name des Gläubigers der Kapitalerträge

GeburtsdatumVorname

Gegebenenfalls abweichender Geburtsname  

Ist der Depotinhaber verheiratet und wird steuerlich gemeinsam mit seinem Ehepartner veranlagt, benötigen wir auch die Daten des Ehepartners.

Name des Ehepartners

Geburtsdatum des EhepartnersVorname des Ehepartners

Gegebenenfalls abweichender Geburtsname  

T

T JT M M J J J

JT M M J J J

FSTA_Standard

Auftrag
Hiermit erteile(n) ich/wir*) Ihnen den Auftrag, meine/unsere*) bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und 
ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem BZSt übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuer -
sachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozial-
leistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern*), dass mein/unser*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den 
für mich/uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,- EUR/1.602,- EUR*) nicht übersteigt. 
Ich versichere/Wir versichern*) außerdem, dass ich/wir*) mit allen für das Ka lenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 
801,- EUR/1.602,- EUR*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*). 

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben.

Der Höchstbetrag von 1.602,- EUR gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. 
Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

*) Nichtzutreffendes bitte streichen.

Ort, Datum
Wichtig! - Unterschrift des Ehegatten 
oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des Anlegers 
oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters

X XX

solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns*) erhalten bzw. bis zum .T 2T M M 0 J J

Dieser Auftrag gilt ab Eingang oder ab dem 
T 2T M M 0 J J

Bitte 
nur ein 
Kästchen 
ankreuzen

– 8 0 1bis EUR Höchstbetrag für Einzelpersonen, getrennt veranlagte Ehegatten

EUR andere Beträge, bis max. 1.602,- EURbis




